jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Anl. 1q KDV 1967 Messung des
Schallpegels des larmarmen

Kraftwagens

KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchfuhrungsverordnung 1967

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. Fahrgerausch
Das Fahrgerausch wird nach Anlage 1 c zur KDV 1967 ermittelt.

2. Motorbremsgerausch

Die Messung wird auf der MelRstrecke nach Anlage 1 c zur KDV 1967 beidseitig am beladenen Fahrzeug (hochstes
zulassiges Gesamtgewicht) vorgenommen. Dabei ist diejenige Getriebestufe einzulegen, in der die Geschwindigkeit des
Fahrzeuges bei Nenndrehzahl des Motors am nachsten bei 40 km/h liegt. Aus der der Nenndrehzahl entsprechenden
Geschwindigkeit heraus wird die Motorstaubremse bei Uberqueren der Linie AA voll eingeschaltet und der héchste
Schallpegel an den MeRorten wahrend der Vorbeifahrt zwischen den Linien AA und BB gemessen.

3. Rundumgeradusch
Die Messung erfolgt am stehenden Fahrzeug gemaR Abbildung an acht MeBpunkten in 7 m Entfernung vom
Fahrzeugumri3 undin 1,2 m Héhe.

Abbildung
Lage der MeRpunkte fir das Messen des Rundumgerausches gemal? Ziffer 3 und des Druckluftgerausches gemaf}
Ziffer 4.
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Vor der Messung ist der Motor auf normale Betriebstemperatur zu bringen.
Die Messung soll bei folgender Betriebsbedingung ausgefihrt werden:

Der GasfuBhebel ist stoBweise so weit zu betdtigen, dall die Abregeldrehzahl jeweils kurz erreicht wird
(BeschleunigungsstoR).

Fur jeden der acht MeBpunkte wird der hochste hierbei auftretende Schallpegel ermittelt.

4. Druckluftgerausche

Die Messung erfolgt am stehenden Fahrzeug in den MelRpunkten 2 und 6 gemaR Abbildung in Ziffer 3. Ermittelt
werden die hochsten Schallpegel des Druckregler-Abblasgerdusches und des Entliftungsgerausches nach Betatigen
der Betriebs- und Feststellbremse.

Das Druckregler-Abblasgerausch wird bei Leerlauf des Motors ermittelt.

Das Entliftungsgerdausch wird beim Betatigen der Betriebs- und Feststellboremse ermittelt, wobei vor jeder Messung die
Druckluftanlage auf den héchsten Betriebsdruck zu bringen ist und der Motor abgestellt wird.

5. Auswertung der Ergebnisse
Die Messungen werden fur alle MeRBpunkte zweimal ausgefuhrt.

Als Melergebnis gilt der am Gerat abgelesene um 1 dB verringerte Wert. Die Mel3ergebnisse werden als gultig
angesehen, wenn der Unterschied der am gleichen MelRpunkt vorgenommenen Messungen 2 dB nicht Ubersteigt. Als
Priifergebnis gilt das héchste MeRergebnis in jedem MeRpunkt. Ubersteigt dieser Wert den zulédssigen Grenzwert um 1
dB, so sind fur den entsprechenden MeRpunkt zwei weitere Messungen durchzufihren. Hierbei missen drei der vier
Melergebnisse innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen.

6. Sonstiges
Hinsichtlich der MeRgerate und aller akustischen Randbedingungen bei der Messung gelten die Vorschriften der
Anlage 1 c.

In Kraft seit 16.09.1989 bis 31.12.9999



© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	Anl. 1q KDV 1967 Messung des Schallpegels des lärmarmen Kraftwagens
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


